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Die Liste der

Portofreiheitsberechtigten

Nun also liebe Kollegen sind wir beim J, da bleibt noch

einzutragen: Jo-Jo-Instruktions-Experte der Zollrekurskommission".

und erkriegte einen heillosen Schreck.
«Wenn das jetzt so ein giftiger
Zeitungsschreiber vernimmt, dann macht
er sich wieder über mich und meine
Abteilung lustig». Sofort Hess er seine
Leute kommen und trug ihnen auf,
binnen spätestens 6 Monaten ein
Reglement auszuarbeiten, wie fürderhin
die Portofreiheit gehandhabt werden
müsse. Und es wurde, wie gewohnt,
ein Meisterstück, denn es wurde
verordnet, dass die Briefe etc. nur am
Schalter des Postbureau vom Beamten

selbst in Empfang genommen, und

das Porto verrechnet werden müsse.
Wenn also z. B. das staatliche
Laboratorium einen Brief zu spedieren
hatte, so Hess der Chef den Mechaniker

kommen, drückte ihm in die
eine Hand den Brief, in die andere
das Tramabonnement und schickte
ihn auf die Hauptpost. Und es ergab
sich folgende Rechnung:

Tram 30 Rp.
versäumte Arbeitszeit 1 Std. 150 Rp.
Porto 10 Rp.
Znüni mit Bier (Privatkonto) 80 Rp.

Fr. 2.70

Die Verordnung war schon drei
Wochen im Betrieb, als sich einer der
Senatoren beim obersten Postmeister

meldete: «Wie kommt ihr eigentlich

zu so einer blödsinnigen
Portoverordnung, was soll das heissen, auf
diese Art wird ja jedes rationelle
Arbeiten unterbunden.» Und der
Postmeister erklärte dem verärgerten
Magistraten, die Verordnung sei wegen

Missbrauch der Portofreiheit bei
einigen Amtsstellen entstanden, allerdings

seien seine Beamten beim
Aufstellen der Verordnung im Uebereifer
vielleicht etwas zu weit gegangen.
Und die Verordnung ist dann, allerdings

nur für die obersten Amtsstellen,

speziell für die Senatoren, wieder

aufgehoben worden.

Einzel-Unfall-, Reisegepäck-, Dienstboten-,
Haftpflicht-, Einbruchdiebstahl-, Automobil-
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